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VPE Pforzheim, den 14.07.2023 
 
 

Landesweites VPE JugendticketBW Info zum Schulwechs el! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben uns in Absprache mit den im VPE verantwortlichen Abo-Centern auf nachfolgende 
Lösung geeinigt, wie bei Schülern, die ein VPE JugendticketBW über das Listenverfahren der 
Schule beziehen, zu verfahren ist, sobald der Schüler die Schule verlässt, aber das VPE Ju-
gendticket BW weiterhin nutzen möchte. 
 

 Schüler verlässt die Schule:  
Um die Handhabung und den Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering zu halten, können 
die Schüler Ihr VPE JugendticketBW behalten. Es muss aber zwingend und umgehend eine 
Meldung des Sekretariats an das entsprechende Abo-Center erfolgen, zu welchem Zeitpunkt 
der Schüler die Schule verlässt.  
Das Abo-Center stellt dann das Jugendticket auf ein VPE Jugendticket mit den entsprechenden 
Änderungen im Hintergrund um – die Schülerin / der Schüler behält seine Plastikkarte. 
 

 Schüler wechselt die Schule:  
 

- Abo-Center bleibt identisch: 
Hier muss durch das Schulsekretariat der Schulwechsel (alte Schule / neue Schule) dem 
AboCenter mitgeteilt werden. Die Schülerin / der Schüler behält seine Plastikkarte 
 

- Abo-Center ist nicht identisch  
Hier muss durch das Schulsekretariat der Schulwechsel (alte Schule / neue Schule) dem 
AboCenter mitgeteilt werden. VPE Jugendticket wird neu von der neuen Schule über das Sek-
retariat bestellt ggf. Ausstellung „gelber Schein“, Schüler gibt das „alte“ VPE Jugendticket nach 
Erhalt der neuen Fahrkarte beim AboCenter/Kundencenter ab.  
 

- Neue Schule liegt außerhalb des VPE 
Hier muss durch das Schulsekretariat der Schulwechsel (alte Schule / neue Schule) dem 
AboCenter mitgeteilt werden. Die Beschaffung des neuen JugendticketBW muss im neuen Ta-
rifgebiet durch Schüler/ Erziehungsberechtigten eruiert werden. Schüler gibt das „alte“ VPE Ju-
gendticket spätestens 5 Werktage nach demAblauf der Kündigungsfrist im AboCenter/Kunden-
center ab. 
 
Wir bitten Sie die Schüler entsprechend darüber zu informieren. 
 
Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an das zuständige Abo-Center. 
 
 


